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Vito Roberto/Bernhard Stehle

Zeitlicher Anwendungsbereich von Art. 8 UWG
Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts 4A_475/2013  
vom 15. Juli 2014

Eine neue Entscheidung des Bundesgerichts zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen klärt den zeitlichen 
Anwendungsbereich des revidierten Art. 8 UWG: Die neue Bestimmung ist einerseits auf Verträge 
 anwendbar, die nach dem 1. Juli 2012 abgeschlossen wurden, andererseits auch auf ältere Verträge, 
 sofern deren AGB vertragliche Rechtswirkungen regeln, die nach dem 1. Juli 2012 entstanden sind.

Inhaltsübersicht

 1. Einleitung

 2. Sachverhalt

 3. Anwendbarkeit des SchlT ZGB

 4. Die Lehrmeinungen zum zeitlichen Anwendungs
bereich von Art. 8 UWG

 5. Vor dem 1. Juli 2012 entstandene vertragliche 
Rechtswirkungen

 6. Nach dem 1. Juli 2012 entstandene vertragliche 
Rechtswirkungen

 7. Kriterium der «abgeschlossenen» vertraglichen 
Rechtswirkung?

 8. Veranschaulichung der Abgrenzung

 9. Exkurs: Automatische Vertragsverlängerungen  
aus Sicht der Ungewöhnlichkeitsregel

10. Fazit zum Anwendungsbereich des revidierten  
Art. 8 UWG

1. Einleitung

Zum neuen Art. 8 UWG, der am 1. Juli 2012 in Kraft 
trat, sind zahlreiche Publikationen erschienen. 
 Dabei werden namentlich zum zeitlichen An
wendungsbereich dieser Bestimmung unter
schiedliche Ansichten vertreten.1 In seinem jüngst 
erschienenen Urteil 4A_475/2013 vom 15.  Juli 
2014, das zur Publikation vorgesehen ist, äusserte 
sich nun auch das Bundesgericht zum zeitlichen 
Anwendungsbereich des neuen Art. 8 UWG.

Das Gericht behandelte die Frage, «ob der neue 
Art. 8 UWG auf Verträge anwendbar ist, die vor 
seinem Inkrafttreten am 1. Juli 2012 abgeschlos
sen wurden»2. Die Revision von Art. 8 UWG werfe 
die übergangsrechtliche Frage auf, «ob und inwie
weit Verträge, die noch unter Geltung des frühe
ren Rechts abgeschlossen wurden, ab dem Zeit
punkt des Inkrafttretens des neuen Rechts nach 

Prof. Dr. iur. LL.M. Vito Roberto, St. Gallen/Zürich; Dr. iur. Bern
hard Stehle, St. Gallen/Lehrstuhl für Privat, Handels und Wirt
schaftsrecht, Universität St. Gallen

 1 S. dazu die Hinweise unter Ziffer 4.
 2 BGer 4A_475/2013 E. 3.2.

diesem zu beurteilen sind»3. Die Frage sei für eine 
grosse Anzahl bestehender Verträge von Be
deutung. Da sie das Bundesgericht bisher nicht 
beantwortet habe, bestehe ein allgemeiner und 
dringender Klärungsbedarf.4 Zudem prüfte das 
Bundesgericht die Zulässigkeit einer automati
schen Vertragsverlängerung aus Sicht der Unge
wöhnlichkeitsregel. Dieses neue Urteil des Bun
desgerichts bietet Gelegenheit, die praktisch 
bedeutsame Frage des zeitlichen Anwendungsbe
reichs des neuen Art. 8 UWG noch einmal zu ver
tiefen.

2. Sachverhalt

Der Sachverhalt betraf eine Mitgliedschaft in ei
nem Fitnessstudio. Die Kundin (und Beklagte) hatte 
den Vertrag im Februar 2011 mit dem Fitnessstu
dio (und Klägerin) abgeschlossen. Die Vertragslauf
zeit betrug zwölf Monate ab 1. März 2011. Die AGB 
auf der Rückseite des Vertragsformulars enthiel
ten folgende Bestimmung:

«5. Vertragsdauer

Die Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Ende der im Vertrag genannten Erst/Mindest
laufzeit kündbar. Die Mitgliedschaft verlängert sich au
tomatisch um die gleiche Dauer zu den Bedingungen, 
welche zum Zeitpunkt der Verlängerung gelten. Will 
das Mitglied den Vertrag nicht verlängern, so hat es 
diesen bis spätestens 3 Monate vor Ablauf mit einge
schriebenem Brief zu kündigen. Kündigungen aus 
wichtigem Grund sind nur für die Zukunft und zu vol
len Zahlperioden von mindestens 1  Monat mög
lich. […]»

Die Beklagte kündigte den Vertrag mit Einschrei
ben vom 28. Februar 2012 per Ende März 2012. 
Das Fitnessstudio bestätigte ihren Austritt per 
28. Februar 2013 und stellte die Abonnements
gebühren bis zu diesem Zeitpunkt in Rechnung. 

 3 BGer 4A_475/2013 E. 3.2.
 4 BGer 4A_475/2013 E. 3.2.
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Die Beklagte führte im kantonalen Verfahren an, 
der Vertrag habe sich «nicht verlängert, da Ziffer 5 
der AGB insoweit ungültig sei, als sie eine auto-
matische Vertragsverlängerung vorsehe.» Auto-
matische Vertragsverlängerungen sind nach 
 Auffassung der Beklagten sowohl aufgrund des 
 revidierten Art. 8 UWG als auch infolge der Unge-
wöhnlichkeitsregel ungültig.5

3. Anwendbarkeit des SchlT ZGB

Das Bundesgericht prüfte zunächst, ob Art. 8 UWG 
im vorliegenden Fall anwendbar ist. Es hielt fest, 
dass es im UWG und dessen Änderung vom 
17. Juni 2011 (mit welcher Art. 8 UWG revidiert 
wurde) keine Übergangsbestimmungen gibt und 
deshalb die allgemeingültigen Übergangsbestim-
mungen des Schlusstitels des ZGB, namentlich die 
Art. 1–3, massgebend seien.
 – Art. 1 SchlT ZGB enthält die «Grundregel der 

Nichtrückwirkung» einer Gesetzesänderung, 
welche für den gesamten Bereich des Zivil-
rechts gilt. «Sie schützt das Vertrauen in den 
Bestand einmal rechtsgeschäftlich gesetzes-
konform begründeter Rechte.»6

 – Art. 2 SchlT ZGB schränkt diesen Grundsatz ein. 
Nach dieser Bestimmung ist «eine Rückwirkung 
und damit auch ein Eingriff in rechtsgeschäft-
lich erworbene Rechte zulässig, wenn die Ge-
setzesbestimmung «um der öffentlichen Ord-
nung und Sittlichkeit willen aufgestellt» worden 
ist.

 – Gemäss Art. 3 SchlT ZGB sind Rechtsverhält-
nisse, deren Inhalt unabhängig vom Willen der 
Beteiligten durch das Gesetz umschrieben wird, 
nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts nach 
diesem zu beurteilen, auch wenn sie vor die-
sem Zeitpunkt begründet worden sind.

4. Die Lehrmeinungen zum 
 zeitlichen Anwendungsbereich 
von Art. 8 UWG

Während also Art.  1 SchlT ZGB die Nichtrück-
wirkung statuiert, sehen sowohl Art. 2 SchlT ZGB 
(in vager Weise für Bestimmungen, welche «der 
öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit» dienen) als 
auch Art. 3 SchlT ZGB (für zwingende Gesetzes-
bestimmungen) eine Rückwirkung vor. Wie die drei 
Bestimmungen zueinander stehen, ist nicht leicht 
verständlich.

 5 BGer 4A_475/2013 E. 3.1.
 6 BGer 4A_475/2013 E. 4.1 und 4.2.

Es erstaunt denn auch nicht, dass verschiedene 
Lehrmeinungen zum zeitlichen Anwendungsbe-
reich von Art. 8 UWG bestehen. Diese lassen sich 
in drei Meinungsgruppen einteilen:7
 – «Gruppe Art. 1 SchlT ZGB» ist gestützt auf den 

Grundsatz der Nichtrückwirkung der Ansicht, 
dass Verträge, die vor dem 1. Juli 2012 abge-
schlossen wurden, nicht dem revidierten Art. 8 
UWG unterstehen, sondern nach früherem 
Recht zu beurteilen sind.8 Die Konsequenz, dass 
damit auf Jahre hinaus mit Art. 8 UWG nicht 
kompatible AGB rechtswirksam bleiben und der 
angestrebte Konsumentenschutz bei Dauerver-
trägen in dieser Zeit nicht verwirklicht werden 
kann, versucht man dadurch zu mildern, dass 
die Nichtrückwirkung nicht mehr gelte, wenn 
die AGB nach dem 1. Juli 2012  geändert wer-
den. Unklar bleibt bei dieser Einschränkung, ob 
die Nichtrückwirkung die gesamten AGB9 oder 
lediglich den betroffenen Sachbereich oder gar 
bloss die konkrete AGB-Bestimmung betrifft.10

 – «Gruppe Art. 2 SchlT ZGB» will dagegen den 
revidierten Art. 8 UWG seit der Inkraftsetzung 
am 1. Juli 2012 immer anwenden, also auch auf 
Verträge die vor Inkrafttreten dieser Bestim-
mung abgeschlossen wurden. Als Begründung 
wird angeführt, Art. 8 UWG sei eine um der 
 öffentlichen Ordnung willen aufgestellte Norm 
im Sinne von Art. 2 SchlT ZGB. Es handle sich 
somit um eine Bestimmung, welche zu den 
«Grundprinzipien der Rechtsordnung» zu zäh-
len ist.11

 7 Vgl. BGer 4A_475/2013 E. 4.3.
 8 Namentlich Abegglen/Coendet/Gross, Aspekte der AGB-Kon-
trolle im Bankbereich, in: Das Bankkonto, Emmenegger (Hrsg.), 
2013, 108 f.; Bühler/Stäuber, Die AGB-Kontrolle gemäss dem re-
vidierten Art. 8 UWG – Anmerkungen zum intertemporalen Recht, 
recht 2012, 86 ff.; Hess/Ruckstuhl, AGB-Kontrolle nach dem neuen 
Art. 8 UWG – eine kritische Auslegeordnung, AJP 2012, 1211; 
Maissen, Die automatische Vertragsverlängerung, 2012, 197; Mön-
nich, AGB und intertemporales Recht, in: Brunner et al. (Hrsg.), 
Allgemeine Geschäftsbedingungen nach neuem Schweizer Recht, 
Zürich 2014, 287 ff. (doch sei die Wertung des revidierten Art. 8 
UWG auch bei Altverträgen und Neuverträgen mit Nichtkonsu-
menten zu berücksichtigen); Rusch, Schadenabwälzungsklauseln 
in der Inhaltskontrolle, SZW 2012, 444; Schott, Missbräuchliche 
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Zur Inhaltskontrolle, ST 2012, 
80; Thouvenin, Art. 8 UWG: Zur Strukturierung eines strukturlo-
sen Tatbestandes, Jusletter 29. Oktober 2012, N 53  ff.; BSK-
Thouvenin, UWG 8 N 148 ff.
 9 Vgl. etwa Rusch, Fn. 8., und BSK-Thouvenin, UWG 8 N 148 
(bei Änderung/Ergänzung einer Klausel unterstehen die gesam-
ten AGB dem neuen Recht).
 10 Z. B. Hess/Ruckstuhl und Schott, beide Fn. 8 (nur die geänder-
ten oder ergänzten Klauseln unterstehen dem neuen Recht).
 11 Diese Meinung vertreten z. B. Eisner-Kiefer, AVB und die auf-
geschobene VVG-Totalrevision, in: Brunner et al.  (Hrsg.), Allge-
meine Geschäftsbedingungen nach neuem Schweizer Recht, Zü-
rich 2014, 111 ff.; Koller, Art. 8 UWG: Eine Auslegeordnung, in: 
Emmenegger (Hrsg.), Das Bankkonto, Basel 2013, 78 ff.; Pichonnaz 
Le nouvel art. 8 LCD. Droit transitoire, portée et conséquences, 
BR 2012, 142 f.; Rüetschi; Zur Anwendung von Artikel 8 UWG auf 
altrechtliche Verträge, recht 2013, 108; Schmid, Grundpfandrechte 
und der neue Art. 8 UWG, in: Emmenegger (Hrsg.), Immobilien-
finanzierung, Basel 2012, 102 ff.
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 – Roberto/Walker vertreten schliesslich gestützt 
auf die ältere Rechtsprechung des Bundesge-
richts (konkret: BGE 116 III 120) die vermittelnde 
Ansicht, dass «das neue Recht in Anwendung 
und gemäss den Vorgaben von Art. 3 SchlT ZGB 
auf altrechtliche Verträge anzuwenden sei»12. 
Sie führen aus:

«Die Auslegung des Bundesgerichts [in BGE 116 III 
120, 126] ist sowohl dogmatisch als auch sachlich zu-
treffend. Dies wird namentlich evident, wenn man die 
bundesgerichtliche Leseart von Art. 3 SchlT ZGB auf 
die AGB von Dauerschuldverhältnissen anwendet, bei 
denen sich das Problem des Übergangsrechts in be-
sonderem Masse stellt: Auf Ansprüche, die bereits 
vor dem 1. Juli 2012 entstanden sind, finden die ‹al-
ten› AGB Anwendung, wie sie gemäss der bisherigen 
Geltungs- und Auslegungskontrolle zu beurteilen wa-
ren. In Bezug auf Ansprüche, deren Voraussetzungen 
sich nach dem 1. Juli 2012 erfüllen, unterliegen die ‹al-
ten› AGB aber der Inhaltskontrolle von Art. 8 UWG.»13

 – Eine vierte Meinung verträte wohl Broggini. Er 
würde ebenfalls Art. 3 SchlT ZGB anwenden, 
käme dabei aber zu einem anderen Ergebnis als 
Roberto/Walker. Er führt nämlich aus: «Ebenso 
wie der gegen zwingendes Recht verstossende 
Inhalt eines Vertrages unzulässig ist (Art. 19 
Abs. 2 OR), ist auch der gegen das neue, zwin-
gende Recht verstossende Inhalt eines unter 
dem alten Recht entstandenen Rechtsverhält-
nisses (auch eines Vertrags) unzulässig.»14 Er 
verträte also wohl dasselbe Ergebnis wie die 
«Gruppe Art. 2 SchlT ZGB», aber mit anderer 
Begründung.

5. Vor dem 1. Juli 2012  
entstandene vertragliche 
Rechtswirkungen

In der vorliegenden bundesgerichtlichen Ent-
scheidung ging es um die Frage, ob vertragliche 
Rechtswirkungen, die sich vor dem 1. Juli 2012 
verwirklichten, der neuen Gesetzesbestimmung 
unterworfen sind. Das Bundesgericht entschied, 

 12 BGer 4A_475/2013 E. 4.3.
 13 Roberto/Walker, ABG-Kontrolle nach dem revidierten Art. 8 
UWG, recht 2014, 61; demgegenüber vertritt Schmid, a. a. O., 
103 f., mit Hinweis auf BGE 133 III 114 E. 2.3.4 und BGE 126 III 
429 E. 3c cc die Ansicht, Art. 3 SchlT ZGB beziehe sich nicht auf 
die durch Parteiwillen festgelegten Vertragswirkungen. BGE 126 
III 429 E. 3c cc verweist aber auf BGE 116 III 126 E. d, wo das Bun-
desgericht festhält, dass für Rechtswirkungen, die nach Inkraft-
treten des neuen Rechts entstehen, das neue Recht massgebend 
ist. U. E. will das Bundesgericht in BGE 126 III 421 (und damit auch 
in BGE 133 III 105, der auf BGE 126 III 421 verweist) nur betonen, 
dass Art. 3 SchlT ZGB keine Grundlage dafür bietet, bereits vor 
dem Inkrafttreten neuen Rechts entstandene vertragliche Rechts-
wirkungen neuem Recht zu unterstellen.
 14 Broggini, Intertemporales Privatrecht, in: Gutzwiller (Hrsg.) 
Schweizerisches Privatrecht, Erster Band: Geschichte und Gel-
tungsbereich, Basel 1969, 446.

«dass, wenn eine automatische Vertragsverlänge-
rung gemäss den allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen eintrat, als der revidierte Art. 8 UWG noch 
nicht in Kraft war, die zugrunde liegende Klausel 
nicht nach dem neuen Recht zu beurteilen ist»15. 
In dieser Konstellation gebiete der Vertrauens-
schutz, dass die automatische Vertragsverlänge-
rung nach früherem Recht beurteilt wird:

«Das Vertrauen der Parteien in die gültige Verlänge-
rung des Vertrages ist insoweit zu schützen, und 
das  neue Recht ist aus diesem Grund jedenfalls 
nicht  auf diese vor seinem Inkrafttreten eingetre-
tene und abgeschlossene vertragliche Rechtswirkung 
anwendbar (vgl. im Allgemeinen BGE 116 III 120 E. 3d 
S. 126).»16

Damit ist klar, dass sich die Ansicht der «Gruppe 
Art. 2 SchlT ZGB», Art. 8 UWG sei generell auf alle 
Verträge anzuwenden (also unabhängig davon, 
wann sie geschlossen wurden oder wann eine be-
stimmte Rechtswirkung eintrat), nicht länger hal-
ten lässt.17 Vielmehr sind vertragliche Rechtswir-
kungen, die vor dem 1. Juli 2012 entstanden, nach 
früherem Recht zu beurteilen.

6. Nach dem 1. Juli 2012 
 entstandene vertragliche 
Rechtswirkungen

Zu klären bleibt, was in Bezug auf vertragliche 
Rechtswirkungen gilt, die nach dem 1. Juli 2012 
entstanden. Das Bundesgericht hat sich zwar nicht 
ausdrücklich mit dieser Frage befasst; es hat aber 
explizit auf den Vertrauensschutz und auf BGE 116 
III 120 verwiesen. In diesem Entscheid – in wel-
chem es um einen Mietvertrag ging – führte das 
Bundesgericht aus:

«[Der Vertrauensschutz] verlangt, wie Rechtsprechung 
und Lehre erkannt haben, dass die bereits unter der 
früheren Rechtsordnung eingetretenen Rechtswirkun-
gen weiterhin anerkannt werden und dass nur für die 
erst seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts entstan-

 15 BGer 4A_475/2013 E. 4.4.
 16 BGer 4A_475/2013 E. 4.4. In BGE 116 III 126 E. d hatte das 
Bundesgericht ausgeführt: «Ist im vorliegenden Fall – da von kei-
ner Seite bestritten – tatsächlich davon auszugehen, dass die 
 Gegenstände, wofür die Retention verlangt wird, vor dem 1. Juli 
1990 in die vermieteten Räume eingebracht worden sind, so muss 
das Retentionsrecht für die Forderungen von Wohnungsmietzins, 
die vor dem Inkrafttreten des revidierten Miet- und Pachtrechts 
fällig geworden sind, als entstanden betrachtet und nach dem Ver-
trauensprinzip geschützt werden. Es bleiben, nach dem in Art. 1 
SchlTZGB verankerten Grundsatz der Nichtrückwirkung, das vor 
diesem Zeitpunkt geltende Obligationenrecht und das entspre-
chende Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Art. 283 aSchKG) 
anwendbar.»
 17 Dasselbe gilt für die Ansicht, die wir Broggini unterstellen. Das 
Bundesgericht hat sich in BGE 116 III 126 E. 3d mit Brogginis 
 Meinung auseinandergesetzt und sie gestützt auf das Vertrauens-
prinzip abgeschwächt, s. Roberto/Walker, 60 (mit Hinweisen in 
Fn. 107).
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denen Rechtswirkungen – gemäss Art. 3 SchlT ZGB – 
das neue Recht massgebend ist.»18

Die bundesgerichtliche Regel lautet also wie folgt: 
Vor Inkrafttreten des neuen Rechts entstandene 
vertragliche Rechtswirkungen unterstehen altem 
Recht (diesen Teil seiner Regel hat das Bundesge-
richt in BGer 4A_475/2013 bestätigt), nach Inkraft-
treten des neuen Rechts entstandene vertragliche 
Rechtswirkungen unterstehen neuem Recht (letz-
teres auch dann, wenn der Vertrag vor Inkrafttre-
ten des neuen Rechts abgeschlossen wurde). So-
mit ist auch die Ansicht der «Gruppe Art. 1 SchlT 
ZGB» abzulehnen, nach der auf Verträge, die vor 
dem 1. Juli 2012 abgeschlossen wurden (und de-
ren AGB nach dem 1. Juli 2012 nicht mehr geän-
dert wurden), ausschliesslich früheres Recht an-
wendbar sei. Vielmehr ist mit dem Bundesgericht 
und mit Roberto/Walker gestützt auf Art. 3 SchlT 
ZGB darauf abzustellen, wann eine bestimmte ver-
tragliche Rechtwirkung entstand, und zwar auch 
dann, wenn der Vertrag vor dem 1. Juli 2012 ab-
geschlossen und die AGB seither nicht mehr ge-
ändert wurden.

7. Kriterium der «abgeschlossenen» 
vertraglichen Rechtswirkung?

Unklar ist, ob das Bundesgericht mit seiner For-
mulierung, das neue Recht sei «jedenfalls nicht auf 
diese vor seinem Inkrafttreten eingetretenen und 
abgeschlossenen vertragliche Rechtswirkung 
anwendbar»19, ein zusätzliches Kriterium zur Ab-
grenzung des Anwendungsbereichs von Art.  8 
UWG einführen wollte. In diesem Fall wäre frühe-
res Recht nur dann auf eine Rechtswirkung an-
wendbar, wenn diese vor dem 1. Juli 2012 sowohl 
entstanden als auch abgeschlossen war.

Von einem zusätzlichen Kriterium des «Ab-
schlusses einer Rechtswirkung» ist aber aus zwei 
Gründen nicht auszugehen: Erstens beschreibt das 
Bundesgericht mit der zitierten Formulierung eher 
die konkrete Rechtswirkung des vorliegenden Falls 
(die Rechtwirkung der Vertragsverlängerung war 
nach Ansicht des Bundesgerichts eingetreten und 
abgeschlossen), als dass es ein zusätzliches Krite-
rium zur Abgrenzung des zeitlichen Anwendungs-
bereichs von Art. 8 UWG einführt. Zweitens würde 
dieses zusätzliche Kriterium zu unnötigen Unsicher-
heiten führen. So könnte man z. B. im vorliegen-
den Fall argumentieren, die automatische Vertrags-
verlängerung sei vor Inkrafttreten des revidierten 
Art. 8 UWG am 1. Juli 2012 zwar eingetreten, an 
diesem Datum aber noch nicht abgeschlossen ge-

 18 BGE 116 III 126 E. 3d.
 19 E. 4.4, Hervorhebung hinzugefügt.

wesen, dauere doch der verlängerte Vertrag bis 
Ende Februar 2013. Deshalb sei der revidierte 
Art. 8 UWG anwendbar. Um solche Unsicherhei-
ten zu vermeiden, ist wie in BGE 116 III 120 einzig 
darauf abzustellen, wann eine Rechtswirkung ent-
stand.

Das Abstellen auf die Entstehung einer Rechts-
wirkung kann in Bezug auf denselben Vertrag zu 
unterschiedlichen Rechtsfolgen führen. Es ist – 
 namentlich bei Dauerschuldverhältnissen – mög-
lich, dass sich die vertragliche Rechtswirkung, die 
vor Inkrafttreten des neuen Rechts entsteht, an-
ders beurteilt, als eine identische vertragliche 
Rechtswirkung, die nach Inkrafttreten des neuen 
Rechts entsteht.20

8. Veranschaulichung  
der Abgrenzung

Nach alledem lässt sich der Anwendungsbereich 
des revidierten Art. 8 UWG (gestützt auf Art. 3 
SchlT ZGB, BGE  116 III 120 und nun BGer 
4A_475/2013) wie folgt beschreiben: Der revidierte 
Art. 8 UWG ist einerseits auf AGB von Verträgen 
anwendbar, die nach dem 1. Juli 2012 abgeschlos-
sen wurden, andererseits auch auf AGB älterer 
 Verträge, sofern die AGB vertragliche Rechts-
wirkungen regeln, die nach dem 1. Juli 2012 ent-
standen sind. Einige Beispiele mögen diese Regel 
verdeutlichen:
 – Liegen die Voraussetzungen eines Gewähr-

leistungsrechts oder eines Schadenersatzan-
spruchs vor dem 1. Juli 2012 vor, unterstehen 
AGB-Regeln, welche diese Rechte und Ansprü-
che ausschliessen oder abändern, früherem 
Recht. Liegen die Voraussetzungen erst nach 
dem 1. Juli 2012 vor, gilt der revidierte Art. 8 
UWG. Unerheblich ist, wann der Berechtigte 
sein Gewährleistungsrecht oder seinen Scha-
denersatzanspruch geltend macht.

 – Für eine AGB-Bestimmung, die das Recht auf 
Benutzung der Fitnessräume näher regelt, gilt: 
Sofern es um die Benutzung in den Monaten 
bis zum 1.  Juli 2012 geht, beurteilt sich die 
 entsprechende AGB-Regel nach früherem 
Recht. Für die Benutzung der Fitnessräume 
nach dem 1. Juli 2012 muss dieselbe AGB-Re-
gel dagegen nach dem revidierten Art. 8 UWG 
geprüft werden.

 20 Vgl. BGE 116 III 120, Regeste: «Sind die Gegenstände, wofür 
die Retention verlangt wird, vor dem 1. Juli 1990 in die vermiete-
ten Räume eingebracht worden, so muss das Retentionsrecht 
für die Forderungen von Wohnungsmietzins, die vor dem Inkraft-
treten des revidierten Miet- und Pachtrechts fällig geworden sind, 
als entstanden betrachtet und nach dem Vertrauensprinzip ge-
schützt werden.» (Hervorhebung hinzugefügt).
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 – AGB-Regelungen betreffend Leasingforderun-
gen unterstehen für Forderungen, die vor dem 
1. Juli 2012 fällig werden, früherem Recht, für 
Forderungen, die nach dem 1. Juli 2012 fällig 
werden, dem revidierten Art. 8 UWG.

 – Eine in den AGB enthaltene Konventionalstrafe 
wird nach früherem Recht geprüft, sofern ihre 
Voraussetzungen vor dem 1. Juli 2012 erfüllt 
wurden. Fand das strafbewehrte Verhalten 
 dagegen erst nach dem 1. Juli 2012 statt, un-
terliegt die Konventionalstrafe der Kontrolle 
 gemäss dem revidierten Art. 8 UWG.

 – Wurde eine Kündigung vor dem 1. Juli 2012 aus-
gesprochen, müssen die AGB-Bestimmungen, 
welche die Voraussetzungen und Folgen der 
Kündigung regeln, nach früherem Recht geprüft 
werden. Wurde die Kündigung nach dem 1. Juli 
2012 ausgesprochen, werden die AGB-Bestim-
mungen gemäss dem revidierten Art. 8 UWG 
kontrolliert.

 – Trat gestützt auf eine AGB-Bestimmung eine 
Vertragsverlängerung vor dem 1. Juli 2012 ein, 
untersteht die AGB-Bestimmung früherem 
Recht. Geht es um eine Vertragsverlängerung, 
die nach dem 1. Juli wirksam wird, ist der revi-
dierte Art. 8 UWG auf die entsprechende Ver-
längerungsklausel anwendbar.

9. Exkurs: Automatische Vertrags-
verlängerungen aus Sicht  
der Ungewöhnlichkeitsregel

In dem durch das Bundesgericht zu entscheiden-
den Sachverhalt trat die Vertragsverlängerung vor 
dem 1. Juli 2012 ein, weshalb die AGB-Bestim-
mung, welche die Vertragsverlängerung betraf, 
dem früher geltenden Recht untersteht. Eine in-
haltliche Überprüfung der AGB konnte somit bloss 
unter der sogenannten Ungewöhnlichkeitsregel 
 erfolgen. Aus diesem Grund prüfte das Bundes-
gericht in einem letzten Schritt, ob die automa-
tische Vertragsverlängerung vor der Ungewöhn-
lichkeitsregel standhält.

Das Gericht führte aus, automatische Vertrags-
verlängerungen seien nicht per se ungewöhnlich. 
Ob eine solche Klausel im Einzelfall ungewöhnlich 
ist, bestimme sich anhand einer Ver hält nis mäs sig-
keitsprüfung:21

 – Die Verlängerung ist gemäss dem Bundesge-
richt jedenfalls dann nicht ungewöhnlich, «wenn 
durch die entsprechende Ausgestaltung der Ver-
tragsdauer einem für die Gegenseite erkennba-

 21 BGer 4A_475/2013 E. 5.3.2.

ren Interesse des Anbieters Rechnung getra-
gen wird».

 – Liegt ein solches Interesse des AGB-Verwen-
ders vor, ist zu prüfen, ob die AGB-Klausel die-
ses Interesse angemessen wahrt oder ob sie 
über das dazu erforderliche Mass hinausgeht.

«Wenn die vertragliche Regelung zudem – wie vorlie-
gend – nicht über das zur Wahrung dieser Interessen 
erforderliche Mass hinausgeht, namentlich etwa 
durch eine ausserordentlich lange Kündigungsfrist, 
ist die Klausel in der Regel nicht als ungewöhnlich 
anzuschauen.»22

Das Bundesgericht bejahte vorliegend ein In-
teresse des AGB-Verwenders: «Der Betreiber 
 eines Fitnessstudios hat offenkundig ein erheb-
liches Interesse daran, im Voraus und mit Ge-
wissheit die benötigte Infrastruktur und Beleg-
schaft abschätzen zu können.»23 Sodann hielt es 
eine dreimonatige Kündigungsfrist bei einer ver-
traglichen Laufdauer von einem Jahr auch für an-
gemessen.

Demgegenüber liess das Bundesgericht in Ur-
teil 5P.115/2005 vom 13. Mai 2005 E. 1.2 unter 
Willkürgesichtspunkten die vorinstanzliche Würdi-
gung gelten, wonach die global zustimmende, also 
vom Inhalt der AGB nicht Kenntnis nehmende, Par-
tei nicht damit rechnen muss, dass eine Kündigung 
des abgeschlossenen Insertionsvertrags spätes-
tens zwei Jahre vor Ablauf der dreijährigen Ver-
tragsdauer zu erfolgen hat24. Eine solche Kündi-
gungsfrist kann zu Recht nicht mehr als im Interesse 
des AGB-Verwenders notwendige Regelung be-
zeichnet werden.

Im Rahmen eines «obiter dictum» hielt das 
 Gericht schliesslich fest, dass auch die revidierte 
Bestimmung in Art. 8 UWG automatische Vertrags-
verlängerungen nicht generell verbiete.25

In Bezug auf die Gültigkeit von AGB-Klauseln, 
welche eine automatische Vertragsverlängerung 
vorsehen, gilt infolgedessen sowohl unter dem As-
pekt der Ungewöhnlichkeitsregel als auch unter 
dem revidierten Art. 8 UWG folgendes: Eine auto-
matische Vertragsverlängerung ist rechtsgültig, 
 sofern der Anwender ein berechtigtes Interesse 
an der Verlängerung hat und die vertragliche Re-
gelung nicht über das Mass hinausgeht, das zur 
Wahrung dieses Interesses erforderlich ist.

 22 BGer 4A_475/2013 E. 5.3.2.
 23 BGer 4A_475/2013 E. 5.3.2.
 24 BGer 5P.115/2005 E. 1.2; s. auch BGer 4A_475/2013 E. 5.3.2.
 25 BGer 4A_475/2013 E. 4.5.; zur automatischen Vertragsver-
längerung unter dem revidierten Art.  8 UWG (sowie der Un-
gewöhnlichkeitsregel) s. auch Maissen, AGB und automatische 
Vertragsverlängerung, in: Brunner et al. (Hrsg.), Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen nach neuem Schweizer Recht, Zürich 2014.
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10. Fazit zum Anwendungsbereich 
des revidierten Art. 8 UWG

Mit Urteil 4A_475/2013 vom 15. Juli 2014 (zur 
 Publikation vorgesehen) entschied das Bundes-
gericht, dass eine automatische Vertragsverlän-
gerung, die gemäss den anwendbaren Vertrags-
bedingungen eintrat, als der revidierte Art. 8 UWG 
noch nicht in Kraft war, nach früherem Recht zu 
beurteilen ist.

Das Urteil steht in Einklang mit der bereits in 
BGE 116 III 120 aufgestellten Regel, wonach man 
vertragliche Rechtswirkungen, die vor Inkrafttre-

ten des neuen Rechts entstanden, nach altem 
Recht beurteilen muss und vertragliche Rechtswir-
kungen, die nach Inkrafttreten des neuen Rechts 
entstanden, nach neuem Recht.

Aus diesen beiden Urteilen ergibt sich folgen-
der zeitliche Anwendungsbereich des revidierten 
Art. 8 UWG: Er ist einerseits auf Verträge anwend-
bar, die nach dem 1. Juli 2012 abgeschlossen wur-
den, andererseits auch auf ältere Verträge, sofern 
deren AGB vertragliche Rechtswirkungen regeln, 
die nach dem 1. Juli 2012 entstanden bzw. fällig 
geworden sind.
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